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Auf die schriftliche Anf~age ~r. 3924/J der Abgeordneten 
Dr •. Lanner und Kollegen .vom 9. Juni 1989, betreffend Sonder
müllverbrennung in Tirol, beehre ich mich folgendes mit
zuteilen: 

ad 1 und 2: 

Gemäß 5 21 Abs. 2 50nderabfallgesetz hat der Bundesminister 
für Umwelt, Jugend und Familie unter Bedachtnahme auf das 
Sonderabfallbeseitigungskonzept mit Verordnung geeignete 
Standorte für ,Anlagen zur Lagerung und Beseitigung von 50n
derabfällen festzulegen, soweit dies zur Erlangung eines 

Stan,dortes notwendig oder zweckmäßig ist. 

Eine endgültige Aussage darüber, ob in Tirol die Errichtung 
einer 50hdermüllverbrennungsanlage vorzusehen .ist, kann erst 
zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem das derzeit in Arbeit 
befindliche 50nderabfallbeseitigungskonzept vorliegt. Ein 
kortkretes Datum kann noch nicht genannt werden. 
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